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RUNDSCHREIBEN I /  09

Vor Beginn eines jeden Wettkampfes/Meisterschaft  MUSS 
der / die leit. Kampfrichter/In folgendes sagen:

1).  Handy sind stumm oder auszuschalten.
      WKO 1.20

2).  Es gilt ein Verbot aller berauschenden Mittel (z. B.
stimulierende Getränke/Pillen oder jeglicher Alkohol) während des
gesamten Wettkampfes einschließlich der Pausen, für Aktive /
Kampfrichter. WKO 1.7.2

3).  Rauchverbot in der Halle und auf dem Wettkampffeld,
besonders bei Feld- Wald - 3 D  Meisterschaften. WKO 1.7.1

4).  Nach dem letzten Pfeil ist die Schießlinie unverzüglich zu
verlassen, dieser letzte Pfeil darf erst hinter der Wartelinie mit
einem optischen Gerät o. ä. gesucht werden.     WKO 3.6.2 Absatz
6

5). Beim Fotografieren darf kein Blitzlicht verwendet werden.

6). Beide Schusszettel müssen von allen Aktiven nach jedem
Durchgang einem Kampfrichter/In zur Kontrolle vorgelegt werden.
Es erfolgt eine Abzeichnung (ROT) und nur dann ist der
Schusszettel gültig und kann zur Auswertung gegeben werden.

Bei Nichtbeachtung dieser oben genannten Punkte kann neben
einer Ermahnung, bei grober Verletzung/Wiederholung  eine
Verwarnung mit Eintrag auf dem Schusszettel  und
 bei Verstoß gegen 2). ..berauschende  Mittel ….eine sofortige
Disqualifikation!!  die Folge sein!!

Wir würden uns freuen, wenn wir diesen letzten Absatz nie in die
Tat umsetzen müssten.
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